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Ertüchtigung der 11O-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026), Mast 58n bis IIE/17E 

Antrag auf Änderung der Zulassung vorzeitigen Beginn - Mastbereich Mast 9E, IOE, IlE 

und 17E 

Sehr geehrter Herr Zinecker, 

hiermit beantragen wir die Änderung der Zulassung des vorzeitigen Beginns des 1. BA 

vom 23.12.2020 (Az.: 27.2-1-238). Bezüglich der wasserrechtlichen Erlaubnis haben wir 

neue Entnahme- und Einleitmengen für die Maste 1IE und 17E ermittelt. 

Weiterhin beantragen wir eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahmemenge an 

Mast 10E und die Einleitmenge in P10. 

Die geänderten bzw. neuen Entnahme- und Einleitmengen sind der beigefügten Anlage 

zu entnehmen. 

Die bislang bezüglich der bauzeitlichen Grundwasserhaltung ermittelten Untersu-

chungsergebnisse behalten ihre Gültigkeit. Zusätzliche erhebliche oder andere erhebli-

che Umweltauswirkungen durch die Erhöhung der Förder-/Einleitmengen sind nicht zu 

erwarten. 

Insgesamt handelt es sich nach wie vor um einen kleinflächigen und temporären Ein-

griff in das hydrologische System. Es ist, wie bisher, zu erwarten, dass sich nach Beendi-

gung der Grundwasserhaltung die bisherigen Grundwasser-Verhältnisse zeitnah wieder 

einstellen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

- ;1. 
Wolf Stein Stefanie Bark 
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Projekt/Vorhaben 

Ertüchtigung der 11O-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026), 

M58n bis liEf 17E 

Nachtrag zur Zulassung einer vorzeitigen Gewässernutzung zur Entnahme von 
Grundwasser und Einleitung des gehobenen Grundwassers in ein 

Oberflächengewässer 

Die Benutzung oberirdischer Gewässer gemäß § 3 Nr. 1 WHG bzw. des Grundwassers gemäß § 3 
Nr. 3 WHG im Sinne von § 9 WHG im Zusammenhang mit der Beseitigung von Niederschlagswasser 
oder der Beseitigung von Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen, wie das Einbringen und Einleiten 
von Stoffen in Gewässer oder das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser, sind nach § 8 Abs. 1 WHG grundsätzlich erlaubnispflichtig. Die zuständige Behörde 
kann gemäß §17 WHG auf Antrag zulassen, dass bereits vor Erteilung der Erlaubnis oder der 
Bewilligung mit der Gewässerbenutzung begonnen wird. 

Für den genehmigten vorzeitigen Baubeginn (Az.: 27.2-1-238) sind gemäß Antrag 5.0.1 der 
Verfahrensunterlage und nach Umfang des beantragten Maßnahmenbeginns vom 17.11.2020 für 
die Masten 11E und 17E Wasserhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund des jahreszeitlich 
bedingten erhöhten Grundwasserstandes werden auch für den Maststandort 1OE 
Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Die stündliche Einleitmenge erhöht sich gegenüber der 
Erstkalkulation, wodurch sich die insgesamt einzuleitende Wassermenge vergrößern wird. 

Der Mast 17E befindet sich im Wasserschutzgebiet „Erkner, Wasserfassungen Neu Zittauer und 
Hohenbinder Straße' in Zone lllB. 

Im Rahmen der Planung wurden für die Maststandorte 1OE, 11E und 17E potentielle Einleitstellen 
(Tab. 1; Einleitstellen sowie Abb. 1 Einleitpunkte — Ubersichtsplan) vorgeplant. Grundlage hierfür 
sind die Ergebnisse der Baugrunderkundungen (2015, 2020). 

Einleitstelle Gemarkung Flur Flurstück Gewässer 
RiO Hartrnannsdorf 9 173 Sauwinkel II 
P14 Hartmannsdorf 9 152 Sauwinkel II 

P14_r Hartmannsdorf 9 63/1 Müggelspree 
P15 Neu Zittau 5 89 Spreegraben19 

(Grabensystem Burig) 
Müggelspree P15_r Neu Zittau 5 77 

Tcib. 1 (poten r,eiie) Einlejrstef/eu in Oben ächengewösser 

Entnahme- und Einleitstellen sowie der Leitungsverlauf zwischen Entnahme- und Einleitstellen sind 
den Topografischen Baulageplänen (Pos. 2.2 Antragsunterlage bzw. Abb. 1 Einleitpunkte — 
Übersichtsplan) mit eingetragenen temporären Flächen bzw. dem Übersichtsplan Zuwegung (2.3 
Antragsunterlage) zu entnehmen. Die mit Indizies „r" gekennzeichneten Einleitstellen gelten als 
Reserveeinleitstellen und werden nur für den Fall, dass die geplanten Einleitstellen (P14; P15) zum 
Zeitpunkt der geplanten Einleitung nicht vollumfänglich aufnahmefähig sind, hinzugezogen. 
(Übersichtsplan Zuwegung 2.3 bzw. Abb. 1 Einleitpunkte — Übersichtsplan) 

Auf Basis der aktuell in 2021 angetroffenen Grundwassersituation und der geplanten 
Gründungstiefen wurden die o.g. potentiellen Angaben zu Entnahme- und Einleitstellen für die 
Maststandorte 1OE, 11 E und 17E konkretisiert und die zu erwartenden Einleitmengen neu kalkuliert. 
Der Maststandort 10E wird neu aufgenommen. (Tab. 2 Wassermengen je Entnahme- und 
Einleitstelle) 
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Für den Maststandort IOE wird die Zulassung einer vorzeitigen Gewässernutzung gemäß § 17 WHG 
für die Entnahme von Grundwasser und anschließende Einleitung in Oberflächengewässer nach § 
8, 9 und 10 WHG i. V. m. § 29 BbgWG nachträglich beantragt. Für die Maststandorte 11 E und 17E 
(Zulassung v. 23.12.2020) werden abweichende Entnahme — und Einleitmengen nachbeantragt. 

Entnahmestelle Einleitstelle zu erwartende Wassermenge 

Entnahme- 
stelle 

0W- 
in Ruhe [m] 

Bau- 
gnibentefe 

nbsenkungs- 
betrag [m] 

Reic6weite 
R [m[ 

Einleitstelle Flurstüch/Gewesser nifl1 m'/d Tage [dl n,/d Tage 

Errichtung der HS-Masten rrlt Grundwasserhaltung in den Gründungsgruben 

M10E -1,00 -1,90 -1,40 72,75 P10 
173 
Graben Sauwinkel II 

12,0 287 10 2870 

M1IE -0,40 -3,10 -3,20 221,37 P14 
152 
Graben Sauwinkel II 

52,5 1260 12 15120 

M17E -0,40 -3,10 -3,20 221,37 P15 
89 
Spreegrabenl9 (Burig) 

52,5 1260 12 15120 

Z4schensumme 1547 33110 

Tab. 2 Wassermengen je Entnahme- und Einleitstelle (Auszug) 

Mit dem Wasser- und Landschaftsverband Untere Spree erfolgte eine Abstimmung zur Einleitung 
des gehobenen Grundwassers in die Oberflächengewässer (Tab. 1 ‚ „Einleitstellen'). Jede 
Einleitstelle wird nur kurzzeitig (Tab. 2 [Tage]) durch eine Entnahmestelle gespeist. Hierbei werden 
gemäß dem Bauablauf die Gründungsarbeiten an den Maststandorten 11E, 17E mit zeitlichen 
Uberschneidungen durchgeführt. 

Die tägliche Gesamteinleitmenge auf Basis der Kalkulation (Tab. 2) bleibt hierbei unter 2.000 m3  je 
Tag. Es erfolgen entsprechende Anpassungen im Bauablauf. Grundwasserförderung und - 
Einleitung während der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Teilverkabelung werden zeitlich unabhängig 
von den Gründungsarbeiten mit Wasserhaltung an den o.g. Maststandorten durchgeführt. 

Abb. 1 Einleitpunkte — Übersichtsplan 
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